
  

 

  
 

 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
 
 
Protokoll vom 20. März 2012 Nr. 228 

 

Eigentümerstrategie des Kantons Thurgau für die Pädagogische Hochschule 
Thurgau (PHTG) 
 
 
Gemäss § 47 Abs. 1 Ziff. 8 und 9 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates 
(FHG; RB 611.1) ist der Regierungsrat zuständig für den Erlass von Eigentümerstrate-
gien bei den massgebenden Beteiligungen oder bei den vom Kanton beherrschten Insti-
tutionen sowie für die Kenntnisgabe der definierten Eigentümerstrategien an den Gros-
sen Rat, wobei dieser bei öffentlich-rechtlichen Anstalten die Eigentümerstrategie zu 
genehmigen hat. 
 
Die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) ist nach § 7 des Gesetzes über die ter-
tiäre Bildung (Tertiärbildungsgesetz; RB 414.2) eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit. Ihr Hauptauftrag besteht darin, durch praxisorientierte Aus-
bildungsgänge auf Tätigkeiten im Bildungs- und Erziehungsbereich, insbesondere auf 
Lehrtätigkeiten auf Vorschul- und Primarschulstufe vorzubereiten (§ 8 Abs. 1 Tertiärbil-
dungsgesetz). Die Eigentümerstrategie beschreibt die langfristigen Aufträge und Erwar-
tungen des Kantons Thurgau an die PHTG, die diese im Rahmen ihrer Autonomie er-
füllt. Die Eigentümerstrategie legt insbesondere die strategischen Ziele fest, definiert 
das Steuerungsmittel (Leistungsauftrag) und regelt Controlling und Reporting. 
 
Die vorliegende Eigentümerstrategie ist im Dialog mit dem Schulrat der PHTG entwi-
ckelt worden. Sie bildet die Grundlage für die Public Corporate Governance der PHTG. 
Ergänzend dazu legt der Regierungsrat das Anforderungsprofil für die Mitglieder des 
Schulrates fest. 

Auf Antrag des Departementes für Erziehung und Kultur 

beschliesst der Regierungsrat: 

1. Die Eigentümerstrategie des Kantons Thurgau für die Pädagogische Hochschule 
Thurgau (PHTG) wird verabschiedet und dem Grossen Rat zur Genehmigung unter-
breitet. 

2. Das Anforderungsprofil für die Mitglieder des Schulrates der PHTG wird genehmigt. 
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3. Mitteilung an: 
- Schulrat der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG), durch DEK 
- Schulleitung der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG), durch DEK 
- Parlamentsdienste 
- Staatskanzlei 
- Departement für Erziehung und Kultur (mit den Akten) 
- Amt für Mittel- und Hochschulen 
- Finanzkontrolle 
- Finanzverwaltung 

Für richtige Ausfertigung 

Der Staatsschreiber 
 
Dr. Rainer Gonzenbach 


